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ERASMUS

Mindestanforderungen an bilaterale Abkommen zwischen Hochschulen

Angaben zu den Hochschuleinrichtungen:

· Name und ERASMUS-Code beider Hochschulen

· Name des jeweiligen Ansprechpartners an beiden Hochschulen

· Das/die akademische(n) Jahr(e), für welche(s) das Abkommen gilt

Angaben zur Studierendenmobilität (SM):

· Heimat- und Gastland

· Zahl der Studierenden pro Studienjahr nach Fachrichtung 

· Zahl der Studierendenmonate pro Studienjahr nach Fachrichtung 

Angaben zur Mobilität zu Unterrichtszwecken (STA) und zur Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken (STT):

· Heimat- und Gastland

· Dozentenmobilität (STA): Zahl der Lehrkräfte pro Studienjahr nach Fachrichtung

· Personalmobilität (STT): Zahl der betroffenen Personen, wenn möglich nach Fachbereich/Fakultät

Abschlusserklärung

Erklärung, dass die Einrichtungen im Einklang mit den Grundsätzen der ERASMUS-Hochschulcharta kooperieren und Informationen zu allen Fragen bereitstellen werden, welche die Mobilität der Studierenden, der Lehrkräfte und der Geförderten in der Personalmobilität erleichtern.

